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Die Kinderzulagen sind zur Zeit ein kon-
trovers diskutiertes Thema. Travail.Suisse
und die Verbände Syna, transfair, OCST und
SCIV haben eine Initiative ”Für faire Kin-
derzulagen” lanciert. Das Parlament disku-
tiert im März über eine gesamtschweize-
rische Regelung der Kinderzulagen. Heute
betragen die Zulagen je nach Kanton zwi-
schen 150 und 444 Franken, wobei sie an
den meisten Orten zwischen 160 und 190
Franken liegen. Die Meinungen über die
Zukunft der Kinderzulagen sind geteilt. Es
wird sich diesen Frühling zeigen, ob die
Parteien eine Einigung herbeiführen kön-
nen.

Einfache Handhabung – vom Standard-
bis zum Individualfall
Sicher ist nur, dass die Anforderungen für
Kinderzulagen eine hohe Flexibilität des
Lohnbuchhaltungssystems verlangen. Im
Standardfall erhält der Mitarbeiter pro
Kind einen Betrag ausbezahlt, der je nach
Kanton unterschiedlich hoch sein kann. Die
Art der Zulagen, also ob Kinder-, Ausbil-
dungs-, Haushalts- oder Erweiterte Zula-
gen gewährt werden, hängt ebenfalls von
den kantonalen Bestimmungen ab. Haus-
haltszulagen zum Beispiel werden nur im
Kanton Jura gewährt. Erweiterte Zulagen
kennt nur der Kanton Luzern. Damit die
Berechnung durch das Programm automa-

Die Zulagen werden aufgrund des Erwerbs-
orts ausgerichtet. Die Altersabstufungen
sind je nach Kanton unterschiedlich. Im
Kanton Zürich beispielsweise werden die
Kinderzulagen bis 12 Jahre und anschlies-
send Ausbildungszulagen bezahlt, im Kan-
ton St. Gallen findet der Wechsel von Kin-
der- auf Ausbildungszulagen erst nach dem
Erreichen des Alters von 16 Jahren statt.

Damit die Berechnung der Zulagen den
individuellen Anforderungen gerecht werden
können und auch die Abbildung komplexerer

tisch erfolgen kann, werden in einem ers-
ten Schritt die Daten eines Kindes im Kin-
derstamm erfasst. Die kantonalen Alters-
abstufungen der Zulagen sind im System
hinterlegt, weshalb dem Benutzer bei der
Erfassung des Kindes automatisch das Da-
tum vorgeschlagen wird, bis wann das
Kind zulageberechtigt ist. Auch die ma-
nuell erfassten Daten (Erweiterte Zulagen
bis, Ausbildungszulagen bis) überprüft das
System und vergleicht sie mit den kan-
tonalen Richtlinien. Im Fall einer Abwei-
chung erscheint eine Warnung.

Problemlos Kinderzulagen abrechnen
Komplizierte Fälle automatisch regeln 

In der Schweiz sind Art und Höhe der Kinderzulagen heute in allen 26 Kantonen unterschiedlich geregelt.
Dabei variieren die Altersabstufungen der Kinder, die Beträge sowie die Art der Zulagen. Dazu kommen

Sonderregelungen bei Invalidität, Kindern im Ausland, Spezialformen einzelner Familienausgleichskassen
oder auch bei den Unternehmen selbst.

Erfassung der Kinder im Personalstamm



Fälle und Kombinationen möglich sind,
wird im Personalstamm pro Kind hinter-
legt, auf welche Weise die Zulagen ausge-
richtet werden sollen. Es stehen drei Vari-
anten zur Verfügung:

Tabellen und Ansätze immer aktuell
In der ABACUS Lohnbuchhaltung sind die
kantonalen Ansätze in einer Tabelle hinter-
legt. Damit die Berechnung der Zulagen
automatisch funktioniert, müssen nach der
Erfassung der Kinder in den Stammdaten
in einem zweiten Schritt die Tabellen ins
System eingelesen werden. Die ABACUS
bereitet die offiziellen Tabellen auf und
stellt sie den Anwendern auf der ABACUS-
Homepage zum Download zur Verfügung:
www.abacus.ch/downloads/support/lohn/
kinderzulagen2006.zip

Die Tabellen werden stets aktuell gehalten
und bei allfälligen Änderungen werden die
Kunden via Mails direkt informiert. Wer in
Zukunft auch über das Neuste aus dem
Bereich der Lohnbuchhaltung informiert
werden möchte, kann sich beim Newsletter
unter http://mailing.abacus.ch/ anmelden.

Nach dem Herunterladen können die Datei-
en in der Lohnbuchhaltung eingelesen
werden. Die Tabellenstruktur in der Lohn-
software wurde speziell auf die Bedürf-
nisse der einzelnen Kantone angepasst.

Sind die Tabellen erfolgreich eingelesen
und die Kinder erfasst, kann die Lohnver-
arbeitung mit den vollautomatisch berech-
neten Familienzulagen beginnen.

FAK-Abrechnung – zwei Klicks genügen

Nach erfolgter Lohnverarbeitung kann die
Abrechnung für die Familienausgleichs-
kasse (FAK) ausgedruckt werden. Damit
dies korrekt erfolgt, muss der Anwender im
Programm lediglich die Lohnarten zuwei-
sen, die zur Berechnung der Kinderzulagen
verwendet wurden. Die Abrechnung muss
pro Arbeitskanton, normalerweise jährlich,
eingereicht werden. Das Programm nimmt
die kantonale Aufsplittung automatisch
vor; das heisst, es wird pro Kanton eine
neue Seite generiert. Die Abrechnungs-
nummer, die das Unternehmen von der
Ausgleichskasse erhalten und im System
hinterlegt hat, wird ebenfalls auf der Aus-
wertung angedruckt. Neu wird zudem die
AHV-pflichtige Lohnsumme aller Mitarbei-
ter ausgewiesen; sie dient zur Berechnung
der Arbeitgeberbeiträge. •
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FAK-Abrechnung

Heruntergeladene
Tabellen werden in der
Lohnbuchhaltung 
eingelesen

Varianten Berechnung Beispiel

Volle Zulage Berechnung automatisch Auszahlung Zulagen, Normalfall
gemäss Tabelle gemäss Tabelle

Prozentuale Zulage Berechnung automatisch Für Kinder im Ausland werden
gemäss Tabelle mit nur 75 % der Zulagen gewährt
Berücksichtigung des hinter- (betrifft Griechenland, Israel,
legten Prozentwertes Portugal, Slowenien, Spanien,

Zypern)

Fixer Betrag Manuelle Berechnung des Individuelle Regelungen
erfassten Betrags

Änderungen Kinderzulagen 2006
Die Kantone Luzern und Basel-Land haben
für das Jahr 2006 die Ansätze geändert.
Bei allen anderen Kantonen bleiben die
Zulagen gleich wie im Jahr 2005.

ABACUS Research AG
Ziegeleistrasse 12 
CH-9302 Kronbühl-St.Gallen
Telefon 071 292 25 25 
Fax 071 292 25 00
www.abacus.ch

E+
S 

A
SW

.2
00

d.
Co

py
A

rt
.0

8.
06


